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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Ohne Diskussion überwies der Ständerat eine Motion Jelmini (cvp, TI), welche die
Ausarbeitung eines konjunkturpolitischen Instrumentariums fordert. Dabei soll auf die
Institutionalisierung der Zusammenarbeit von Bund, Kantonen, Gemeinden, der
Wirtschaft und der Nationalbank besonderes Gewicht gelegt werden. 1

MOTION
DATUM: 30.09.1991
HANS HIRTER

Gesellschaftsrecht

In der Praxis zeigte sich, dass die Internationalisierung der Geschäftstätigkeit und des
Kapitalmarktes die Wirtschaft selbst veranlassen, zunehmend auf die Vinkulierung von
Namenaktien zu verzichten. So haben unter anderen in den letzten beiden Jahren die
zwei grössten schweizerischen Konzerne (Nestlé und Ciba-Geigy) ihre Aktienregister für
Ausländer geöffnet. 2

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 21.06.1990
HANS HIRTER

Im Anschluss an diese Debatte verabschiedete der Nationalrat diskussionlos eine
Motion seiner Kommission, welche den Bundesrat auffordert, ein Börsengesetz
vorzulegen, welches einen möglichst liberalen Wertpapierhandel garantiert, aber auch
Instrumente zur Abwehr unerwünschter Übernahmen von Gesellschaften enthält. 3

MOTION
DATUM: 18.09.1990
HANS HIRTER

Die langwierige Reform des aus dem Jahre 1936 stammenden Aktienrechtes ist nach
einer parlamentarischen Behandlung, die sich über acht Jahre erstreckte, zum
Abschluss gebracht worden. Die neuen Bestimmungen, welche auf den 1. Juli 1992 in
Kraft gesetzt werden sollen, erhöhen insbesondere die Transparenz und bauen damit
den Schutz von Aktionären und Gläubigern aus. Zudem verbessern sie die Struktur und
Funktion der Gesellschaftsorgane. Weitere erwähnenswerte Neuerungen stellen die
Verdoppelung des erforderlichen Mindestkapitals der Aktiengesellschaften auf CHF
100'000 und die Herabsetzung des Mindestnennwerts der Aktien von CHF 100 auf CHF
10 dar.

Beide Ratskammern bereinigten die letzten Differenzen und konnten in der
Herbstsession die Schlussabstimmungen durchführen. Zuerst folgte der Ständerat in
den meisten Punkten den Beschlüssen der Volkskammer. Bei der Vinkulierung von an
der Börse kotierten Namenaktien hielt er nicht mehr an seiner ersten Fassung von 1988
fest, welche die Abwehr von Übernahmen durch Ausländer als möglichen Grund für die
Verweigerung des Eintrags ins Register genannt hatte. Er entschied sich für eine
nichtdiskriminierende Formulierung, welche neben der prozentualen Beschränkung des
Anteils einzelner Aktionäre einzig die Erhaltung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit als
zulässiges Ausschlusskriterium anerkennt. In der Frage des Depotstimmrechts beharrte
er auf seinem Entscheid, dass bei Nichtvorliegen von Weisungen die Depothalter den
Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen sollen.
Der Nationalrat gab in der Frage der Ausübung des Depotstimmrechts nach, blieb in
der Regelung der Vinkulierung börsenkotierter Namenaktien jedoch standhaft. Als
zulässiger Grund für die Verweigerung des Eintrags als Stimmberechtigter ins
Aktienregister darf neben der Höchstquote für einzelne Eigentümer nur die Erfüllung
von gesetzlichen Vorschriften über die Zusammensetzung der Aktionäre geltend
gemacht werden; und dies darf auch nur dann geschehen, wenn die Statuten der
Gesellschaft bereits vor dem Aktienkauf entsprechende Bestimmungen enthalten
haben. Von Bedeutung ist dieses Erfordernis namentlich im Zusammenhang mit dem
Gesetz über den Grundstückerwerb durch Ausländer und den Bestimmungen über die
Führung des Titels "schweizerische Bank", welche beide ein mehrheitlich inländisches
Aktionariat vorschreiben. Um deutlich zu machen, dass es sich dabei um ein
Provisorium handelt, das im Zusammenhang mit dem EWR ohnehin obsolet werden
dürfte, verbannte der Nationalrat diese Ausnahme vom Vinkulierungsverbot in die
Schlussbestimmungen und fügte die Präzisierung an, dass sie nur solange zulässig ist,
wie Gesetze mit entsprechenden Anforderungen noch in Kraft sind. Der Ständerat
schloss sich dieser Version an. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.1991
HANS HIRTER
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Das neue Aktienrecht trat auf den 1. Juli in Kraft. Vor allem Gewerbevertreter waren
nach Abschluss der Revision des Aktienrechts der Ansicht, dass bei dessen
Ausgestaltung zu sehr die Aspekte der grossen Publikumsgesellschaften im Vordergrund
gestanden, und die Spezifitäten von kleinen und mittleren Gesellschaften zu wenig
Beachtung gefunden hatten. Ständerat Kündig (cvp, ZG) hatte deshalb – und weil die an
sich für diese Firmen geschaffene Form der GmbH in der Schweiz zuwenig Anklang
findet – mit einer parlamentarischen Initiative eine neue, besondere
Gesellschaftsform für Klein- und Mittelbetriebe schaffen wollen. Der Rat anerkannte
dieses Anliegen, fand jedoch, es sei angesichts der Komplexität der Materie praktischer,
die Verwaltung mit dieser Aufgabe zu betrauen und ein entsprechendes Postulat zu
überweisen. Das Postulat regt im weiteren die Anpassung des neuen Aktienrechts an die
Bestimmungen der EG an. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.1992
HANS HIRTER

Der Ständerat überwies zwei Motionen Cavadini (lp, NE) für eine Anpassung des
schweizerischen Firmenrechts an entsprechende EU-Vorschriften resp. für eine
Vereinheitlichung der Eintragungen im Schweizerischen Handelsregister als Postulate,
nachdem Bundesrat Koller darauf hingewiesen hatte, dass vorgesehen ist, diese
Anliegen im Rahmen der geplanten Totalrevision der Handelsregisterverordnung zu
realisieren. 6

MOTION
DATUM: 24.01.1995
HANS HIRTER

Im Dezember gab der Bundesrat den Vorentwurf für ein "Fusionsgesetz" in die
Vernehmlassung. Mit diesem Gesetz sollen die rechtlichen Grundlagen für eine flexible
Ausgestaltung von Unternehmenszusammenschlüssen und -trennungen geschaffen
werden. Daneben regelt der Entwurf auch gesellschaftsrechtliche Fragen, die bei der
Privatisierung von staatlichen Betrieben oder beim Zusammenschluss von Institutionen
mit unterschiedlicher Rechtsform (z.B. Genossenschaften und Aktiengesellschaften)
entstehen. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1997
HANS HIRTER

Mit einer Motion verlangte Nationalrat Dettling (fdp, SZ) eine Besserstellung der
geschäftsführenden Gesellschafter einer GmbH im Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht. Die geltenden Sanktionen (Haftung ad personam) seien derart streng,
dass damit die Attraktivität der GmbH als Gesellschaftsform beeinträchtigt würde. Der
Bundesrat war damit zwar einverstanden, der Vorstoss wurde jedoch von Jost Gross
(sp, TG) bekämpft und deshalb verschoben. Eine vom Nationalrat als Postulat
überwiesene Motion Raggenbass (cvp, TG) strebt eine attraktivere rechtliche
Ausgestaltung der Personengesellschaften für die Neugründung von kleinen Firmen an.
Gemäss geltendem Obligationenrecht müssen diese mindestens eine unbeschränkt
haftende natürliche Person aufweisen. In Zukunft sollen auch juristische Personen als
unbeschränkt haftende Gesellschafterin zulässig sein, womit das finanzielle Risiko von
Einzelpersonen auf das Vermögen der juristischen Person übergehen würde. 8

MOTION
DATUM: 20.03.1998
HANS HIRTER

Der vom Bundesrat im Vorjahr in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf für ein
Fusionsgesetz wurde von der FDP, der SVP und den Unternehmerverbänden
grundsätzlich begrüsst. Der Vorort beurteilte insbesondere die Absicht positiv, dafür zu
sorgen, dass Fusionen und Umstrukturierungen nicht durch steuerliche Massnahmen
erschwert werden. Kritischer gaben sich die SP und der SGB. Sie verlangten, dass
zusätzlich auch Schutzinstrumente für Arbeitnehmer wie etwa eine obligatorische
Mitsprache von Arbeitnehmerorganisationen sowie Vorschriften über Sozialpläne bei
Entlassungen in das Gesetz aufgenommen werden. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1998
HANS HIRTER

Die im Vorjahr verschobene Motion Dettling (fdp, SZ) für eine Besserstellung der
geschäftsführenden Gesellschafter einer GmbH im Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht wurde, nachdem Gross (sp, TG) seine Opposition aufgegeben hatte, nun
ohne Gegenstimme überwiesen. 10

MOTION
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER
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Keinen Erfolg hatte eine Motion Gysin (sp, BS), welche verlangte, dass die Höhe der
Abgangsentschädigungen von Managern und Verwaltungsratmitgliedern von
Aktiengesellschaften transparent gemacht werden muss und zudem der Bundesrat
dafür Höchstgrenzen festlegen kann. Obwohl der Bundesrat bereit war, den Auftrag zur
Transparenzschaffung in Postulatsform anzunehmen – er verwies dabei auf die USA,
welche, nicht zuletzt im Aktionärsinteresse, entsprechende Vorschriften kennen –,
lehnte der Nationalrat beide Vorschläge ab. 11

MOTION
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vom Nationalrat gutgeheissene Motion Dettling (fdp, SZ) für eine
Besserstellung der geschäftsführenden Gesellschafter einer GmbH im
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht fand auch im Ständerat Zustimmung. 12

MOTION
DATUM: 06.06.2000
HANS HIRTER

Bei der Gewährung von Bürgschaften besteht die Pflicht, die Zustimmung des
Ehepartners einzuholen. Ausgenommen davon sind Personen, welche als Mitglied einer
im Handelsregister eingetragenen Firma handeln. Da die Gewährung von Bürgschaften
ein grosses finanzielles Risiko für eine Familie darstellen kann, beantragte Nationalrat
Chevrier (cvp, VS) die Aufhebung dieser Ausnahmereglung. Der Rat gab seiner
parlamentarischen Initiative Folge. 13

ANDERES
DATUM: 20.06.2003
HANS HIRTER

Bei Fällen von ernsthaften Liquiditätsproblemen von Grossfirmen (wie etwa der
Swissair) hatte sich gezeigt, dass die starre Anwendung des bestehenden
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes zusätzliche Probleme schafft, welche die
Betriebsweiterführung gefährden können und manchmal, nicht zuletzt zum Zweck der
Erhaltung von Arbeitsplätzen, ein staatliches Eingreifen zur Folge haben. Nationalrat
und Ständerat gaben im Berichtsjahr parlamentarischen Initiativen Strahm (sp, BE) resp.
Lombardi (cvp, TI; 03.446) Folge, welche für grosse Konzerne und andere
börsenkotierte Firmen weniger rigide Vorschriften und mehr Schutz vor Gläubigern
fordern. So könnte ihnen zum Beispiel wie in den USA erleichtert werden, neue Kredite
aufzunehmen und Sanierungsmassnahmen einzuleiten, ohne vorher die zeitaufwändige
Zustimmung sämtlicher Gläubiger einzuholen. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2004
HANS HIRTER

Nach dem Nationalrat hiess auch der Ständerat die Aufhebung der Bestimmung gut,
dass bei der Gewährung von Bürgschaften die Zustimmung des Ehepartners dann nicht
verlangt ist, wenn der Bürgschaftsnehmer als Mitglied einer im Handelsregister
eingetragenen Firma handelt. In der kleinen Kammer war diese parlamentarische
Initiative Chevrier (cvp, VS) allerdings sehr umstritten. Eine knappe Mehrheit der
Rechtskommission beantragte, auf die Vorlage nicht einzutreten. Es diene zwar in
einzelnen Fällen dem Schutz einer Familie, wenn auf jeden Fall die Unterschrift des
Ehepartners verlangt werde; andererseits würde dadurch die Gründung von neuen
Firmen behindert. So könnte etwa ein getrennt lebender Ehepartner die Unterschrift
nur aus Rachegründen verweigern. Mit 16 zu 15 Stimmen beschloss der Ständerat
Eintreten und hiess dann ebenfalls sehr knapp (21 zu 19 Stimmen) die Neuerung, welche
auch die Schlussabstimmung passierte, gut. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2005
HANS HIRTER

Der Bundesrat gab im Januar 2009 einen Expertenvorentwurf für ein neues
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz in die Vernehmlassung. Ein Hauptelement der
neuen Konzeption ist, dass nach amerikanischem Vorbild die Sanierung und nicht die
Liquidierung eines zahlungsunfähigen Unternehmens im Zentrum steht. Der Nationalrat
überwies in der Herbstsession bei nur einer Gegenstimme eine Motion Bischof (cvp, SO;
09.3716), welche den Bundesrat auffordert, angesichts der Wirtschaftskrise diese
Revision möglichst rasch vorzulegen. Der Ständerat überwies eine vom Nationalrat Ende
2008 gutgeheissene Motion der SVP-Fraktion (08.3649) für die Reduktion der Risiken,
welche vom Zusammenbruch von systemrelevanten Unternehmen (wie zum Beispiel
Grossbanken) ausgehen können. Namentlich verlangt dieser Vorstoss vom Bundesrat
die Einsetzung einer Expertenkommission, welche konkursrechtliche Reformen zur
Vermeidung von Firmenzusammenbrüchen ausarbeitet. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.09.2009
HANS HIRTER
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Neben der makroökonomischen Dimension, die sich auf die „Too-big-to-fail“-Frage
konzentriert, wurden auch mikroökonomisch ausgerichtete politische Forderungen
laut. In Anlehnung an die Sanierungsmaxime im sog. Chaptre 11 des US-amerikanischen
Konkursrechts wurde die Neuausrichtung des schweizerischen Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts (SchKG) am Sanierungsgedanken gefordert. Die Nachlassstundung
soll nicht mehr zwingenderweise in einem Nachlassvertrag oder Konkurs enden,
sondern als Sanierungsverfahren geregelt werden. Nach einigem Zögern hatte der
Bundesrat 2003 eine erste Expertengruppe zur Klärung des Revisionsbedarfs im SchKG
eingesetzt, die 2005 erste Thesen formulierte und 2008 einen Entwurf und
Begleitbericht abgeliefert hatte. Neben der bereits beschriebenen Neuinterpretation
der Nachlassstundung sollen die Mitwirkungsrechte der Gläubigerinnen und Gläubiger
im Verfahren gestärkt und die Hürden für die Genehmigung eines Nachlassvertrags
gesenkt werden. Dauerschuldverhältnisse (beispielsweise Miet- oder Leasingverträge)
erhalten eine differenzierte Regelung. Die Arbeitsplatzgarantie bei Firmenübernahmen
im Insolvenzfall soll entfallen. Im Gegenzug soll für Betriebe mit über 250 Angestellten,
die mehr als 30 Mitarbeitende entlassen, im OR eine Sozialplanpflicht festgeschrieben
werden. Auf die Schaffung eines Konzerninsolvenzrechts soll explizit verzichtet und das
2010 in Kraft getretene Konkursprivileg zugunsten von Forderungen aus der
Mehrwertsteuer wieder aufgehoben werden. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.09.2010
SUZANNE SCHÄR

Im Jahre 2009 hatte der Nationalrat einer Motion Bischof (cvp, SO) zugestimmt, welche
in Anlehnung an das in den Vereinigten Staaten vorhandene Chapter 11 die Schaffung
eines Sanierungsrechts im SchKG zeitlich vorziehen wollte. In der Sommersession
lehnte der Ständerat diesen Vorstoss ab. Begründet wurde dieser negative Entscheid
mit dem Umstand, dass der Bundesrat eine entsprechende Revision in der Zwischenzeit
in die Wege geleitet hatte. 18

MOTION
DATUM: 13.05.2011
LAURENT BERNHARD

Nachdem im Vorjahr der Nationalrat eine Motion Rutschmann (svp, ZH) guthiess,
stimmte ihr 2011 auch der Ständerat zu. Somit wurde der Bundesrat beauftragt, eine
Änderung von Artikel 27 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG) zu unterbreiten, die den freien Zugang zum Markt gesamtschweizerisch für
gewerbsmässige Gläubigervertretungen gewährleistete. Im Speziellen beabsichtigte die
Motion, elektronische Eingaben im SchKG-Verfahren auf gesamtschweizerischer Ebene
zu ermöglichen. 19

MOTION
DATUM: 30.05.2011
LAURENT BERNHARD

Die 2001 durch den Swissair-Untergang ausgelöste Debatte über eine Modernisierung
des Sanierungsverfahrens animierte den Bundesrat, ein Gesetzesprojekt zur Revision
des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG) auszuarbeiten. In der
Herbstessesion beschloss der Nationalrat mit 97 zu 42 Stimmen, nicht auf die
Gesetzesvorlage einzutreten. Angesichts der Tatsache, dass die Vorlage bereits in der
Vernehmlassung zum Teil auf heftige Kritik gestossen war, überraschte dieser Entscheid
wenig. Grund für dieses klare Ergebnis war die Ablehnung der SP, der Grünen und der
SVP. Während die Linke Verschlechterungen für die Arbeitnehmenden befürchtete,
argumentierte die SVP, dass Konkurse nicht um jeden Preis verhindert werden sollen.
Dagegen erachteten die unterlegenen Vertreter der CVP und der FDP das
Gesetzesprojekt als vernünftige Diskussionsgrundlage. Der Eintretensentscheid des
Ständerats stand noch aus. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2011
LAURENT BERNHARD

Der Nationalrat überwies oppositionslos eine Motion Hess (fdp, OW), welche
Missbräuche des Konkursverfahrens verhindern wollte. Mit einer Anpassung des
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes sollte der Bundesrat sicherstellen, dass
Personen den Konkurs einer Gesellschaft nicht mehr dazu verwenden konnten, um sich
ihrer Verpflichtungen (z.B. Lohnzahlungen oder Schulden) zu entledigen. 21

MOTION
DATUM: 28.02.2012
LAURENT BERNHARD
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Entgegen dem Entscheid des Nationalrats vom Vorjahr trat der Ständerat in der
Sommersession auf die Vorlage zur Revision des Schuldbetreibungs- und
Konkursgesetzes (SchKG) ein. Dieser Entscheid fiel mit 28 zu 5 Stimmen deutlich aus.
Die Vorlage bezweckte eine Erleichterung von Unternehmenssanierungen. Dazu sollte
im Rahmen eines Insolvenzverfahrens der Aufkäufer nicht mehr alle bisherigen
Arbeitsverträge übernehmen müssen. Als Ausgleich für diese Lockerung, die auf Kosten
der Arbeitnehmerrechte ging, wurde gegen den Widerstand der SVP und der FDP eine
Sozialplanpflicht gutgeheissen. Diese Massnahme sah vor, dass Unternehmen, die über
250 Mitarbeitende zählten, einen Sozialplan aushandeln mussten, wenn sie mindestens
30 Angestellte entliessen. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2012
LAURENT BERNHARD

Beide Räte überwiesen zwei gleichlautende Motionen (Mo. 12.3654 und Mo. 12.3403)
ihrer jeweiligen Kommissionen für Rechtsfragen in Bezug auf das Sanierungsverfahren
im Rahmen des Obligationenrechts. Der Bundesrat wurde beauftragt, in Ergänzung zu
seiner Botschaft zur Teilrevision des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und
Konkurs einen Bericht und einen Antrag über ein umfassendes Sanierungsverfahren
vorzulegen, das Unternehmenssanierungen vor der Einleitung eines formellen
öffentlichen Nachlassverfahrens ermöglichte. Das Verfahren sollte Anreize für die
rechtzeitige Unternehmenssanierung schaffen, um einerseits im Interesse von
Flexibilität und Sanierungserfolg die Eigenverantwortung der Gesellschaftsorgane zu
erhalten und andererseits das Missbrauchspotenzial zu minimieren. 23

MOTION
DATUM: 03.12.2012
LAURENT BERNHARD

Im April trat der Nationalrat im Rahmen seiner Sondersession auf die Revision des
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG) ein, die erleichterte
Firmensanierungen bezweckte. Die grosse Kammer hielt es für angebracht, dass
Nachlassstundungen nicht mehr zwingend in einen Nachlassvertrag oder Konkurs zu
münden hatten, sondern unter bestimmten Bedingungen auch zu einer Sanierung
führen konnten. Nach dem Ständerat im Vorjahr stimmte auch der Nationalrat einer
provisorischen Stundung von maximal vier Monaten zu. Opposition machte sich nur aus
den Reihen der SVP bemerkbar, die sich Sorgen um Missbräuche zu Lasten von
Gläubigern machte. Als gänzlich unumstritten erwies sich dagegen der Wegfall des
Konkursprivilegs was die Mehrwertsteuer anbetraf. In Bezug auf die Beweislast bei
Vermögensübertragungen von einer sich in Nachlassstundung befindenden Firma zu
Gunsten “nahestehender Personen“ schuf der Nationalrat eine Divergenz, indem er die
vom Ständerat im Vorjahr beschlossene Beweislastumkehr, welche die missbräuchliche
Aushöhlung von Firmen zu Lasten der Gläubiger erschweren sollte, mit 97 zu 85
Stimmen aus der Vorlage kippte. Die Reformgegner argumentierten, dass der Vorschlag
die Schwierigkeiten des Missbrauchsbeweises nicht lösen, sondern nur verlagern
würde. Fragen, welche die Arbeitnehmenden betrafen, spielten auch in der
nationalrätlichen Debatte eine zentrale Rolle. Die Volksvertreter stimmten nach langer
Diskussion den zwei Regelungen zu, die im Ständerat zu einer Kompromisslösung
geführt hatten. Zum einen beschloss der Nationalrat, dass der Aufkäufer nicht mehr alle
bisherigen Arbeitsverträge übernehmen musste. Zum anderen führte er gegen die
Stimmen der SVP, der FDP und einer Minderheit der CVP eine Sozialplanpflicht ein.
Diese sah vor, dass Unternehmen, die über 250 Mitarbeitende zählten, einen Sozialplan
aushandeln mussten, wenn sie innert 30 Tagen mindestens 30 Angestellte entlassen
wollten. In der Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 99 zu 74 Stimmen
für die Revisionsvorlage aus. In der Sommersession nahm sich der Ständerat des
Geschäftes zum zweiten Mal an. In der Frage der Beweislast bei
Vermögensübertragungen hielt die kleine Kammer an ihrem Reformvorschlag fest. Eine
zweite Divergenz blieb in Bezug auf offene Lohnforderungen bestehen. Der Ständerat
folgte mit 21 zu 13 Stimmen einem Antrag Cramer (gps, GE), der die Solidarhaftung
aufrechterhalten wollte. Demnach mussten Firmenübernehmer zusammen mit dem
Veräusser für ausstehende Löhne aufkommen. Der Nationalrat schwenkte daraufhin
bezüglich der Beweislastumkehr auf die Linie des Ständerats ein. Hingegen liess sich bei
der Haftung von ausstehenden Löhnen die Differenz nicht ausräumen, sodass eine
Einigungskonferenz einberufen werden musste. Schliesslich setzte sich in dieser
Sachfrage die vom Nationalrat bevorzugte Regelung durch. Somit musste bei
Firmenübernahmen zu Sanierungszwecken der neue Besitzer nicht für ausstehende
Lohnforderungen haften, denen der frühere Besitzer nicht nachgekommen war. Die
Referendumsfrist gegen die Gesetzesrevision lief im Oktober ungenutzt ab, sodass die
neuen Bestimmungen per 1. Januar 2014 in Kraft traten  . 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
DAVID ZUMBACH
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In der Frühjahrssession 2014 sprach sich der Ständerat diskussionslos für eine
Überprüfung der geltenden Regelungen des Privatkonkurses, der Sanierung von
Privatpersonen sowie der privaten Schuldenbereinigung aus. In diesem Sinne überwies
die kleine Kammer diskussionslos ein Postulat Hêche (sp, JU), welches den Bundesrat
beauftragt, die Lücken in der heutigen Gesetzgebung zur Privatverschuldung zu
untersuchen, die mögliche Einführung eines Entschuldungsverfahrens auf nationaler
Ebene zu prüfen und die finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte und
die anderen betroffenen Akteure zu evaluieren. Die letzte Revision des
Sanierungsrechts, die im Juni 2013 verabschiedet worden war und am 1. Januar 2014 in
Kraft trat, befasste sich ausschliesslich mit der Unternehmenssanierung. 25

POSTULAT
DATUM: 19.03.2014
DAVID ZUMBACH

In seiner Botschaft vom 29. Oktober 2014 beantragte der Bundesrat dem Parlament die
Zustimmung zur Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG), die gewerbsmässigen Parteivertretern von Zwangsvollstreckungsverfahren
einen freien Zugang zum gesamten Schweizer Markt ermöglichen soll. Dies war bis anhin
nicht möglich, da nach geltendem Bundesgesetz (Artikel 27 SchKG) die Kantone die
Bedingungen festlegen dürfen, unter denen eine Person gewerbsmässig Dritte vertreten
darf. Eine Motion Rutschmann (svp, ZH) (Mo. 10.3780), die vom Bundesrat unterstützt
wurde, brachte 2010 sodann den Anstoss zur SchKG-Revision. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.10.2014
DAVID ZUMBACH

Im Jahr 2014 befassten sich beide Parlamentskammern mit Anpassungen des
Bundesgesetzes über den Konsumkredit (KKG), die auf eine parlamentarische Initiative
Aubert (sp, VD) aus dem Jahre 2010 zurückgingen. Die parlamentarische Initiative hatte
ein Verbot der Werbung für Kleinkredite gefordert. 2011 hatten National- und
Ständerat entgegen der vorberatenden Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben
(WAK-NR/WAK-SR) der Initiative Folge gegeben. Die WAK-NR unterbreitete dem
Parlament im Januar 2014 nach einer Fristverlängerung einen Gesetzesentwurf. Dieser
sieht anstelle eines vollumfänglichen Werbeverbots für Konsumkredite lediglich eine
Einschränkung vor. So sollen im KKG nur aggressive Werbeformen untersagt werden.
Diese gesetzliche Basis, so der Vorschlag der WAK-NR, soll zudem durch eine
privatrechtliche Konvention ergänzt werden, in der die betroffene Branche selbst
definiert, was unter den Begriff der aggressiven Werbung fällt. Für den Fall, dass keine
Selbstregulierungskonvention zustande kommt, sieht die Kommission vor, dass der
Bundesrat subsidiär die Möglichkeit hat, eine Regelung vorzunehmen und den Begriff
der aggressiven Werbung zu konkretisieren. Während der Nationalrat im Mai 2014
letzterem und den meisten anderen Vorschlägen der Kommission zustimmte, sprach
sich der Ständerat vier Monate später in diesem Punkt für eine Ausweitung der
Kompetenzen des Bundesrats aus. Dieser solle, so eine Mehrheit im Ständerat, nicht
nur eine Regelung erlassen dürfen, wenn innerhalb der definierten Frist keine
Selbstregulierungskonvention vorliege, sondern auch dann, wenn diese aus Sicht des
Bundesrates ungenügend sein sollte. Der Nationalrat hielt im Dezember 2014 anlässlich
der zweiten Lesung, wenn auch nur knapp, mit 94 zu 92 Stimmen an seiner
ursprünglichen Haltung fest. Mit 92 Stimmen unterlagen die Fraktionen der SVP, FDP
und GLP, wobei die letzteren beiden durch je eine abweichende Stimme ein Patt
verhinderten. Auch bei der Frage der Fahrlässigkeit folgte die grosse Kammer nicht dem
Beschluss des Ständerates. Dieser wollte wie der Bundesrat fahrlässiges Handeln bei
der Schaltung von Werbung für Kleinkredite mit bis zu 50‘000 Franken bestrafen. Der
Nationalrat stimmte mit 91 zu 87 Stimmen für eine Streichung des besagten Passuses
und damit ausschliesslich für eine Bestrafung vorsätzlichen Handelns, was in diesem
Falle dem Willen der (fast) geschlossen auftretenden Fraktionen der FDP, SVP und GLP
entsprach. Zum Jahresende war das Geschäft im Ständerat hängig. Hingegen waren sich
die Räte darin einig, im Lichte der zu erwartenden Verschärfung des
Konsumkreditgesetzes zwei Standesinitiativen und einer parlamentarische Initiative aus
dem Jahr 2011 nicht Folge zu geben. Der Kanton Basel-Landschaft hatte gefordert, dass
die Anforderungen zur Erlangung eines Konsumkredites deutlich erhöht werden, der
Kanton Genf wollte zudem Werbung für Kleinkredite verbieten und die
parlamentarische Initiative Maire (sp, NE) beabsichtigte, die Kreditkartenvergabe an
junge Erwachsene unter 25 Jahren einzuschränken. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.2014
DAVID ZUMBACH
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Als Erstrat setzte sich der Nationalrat in der Sommersession 2015 mit der Revision des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) auseinander, die
gewerbsmässigen Parteivertretern von Zwangsvollstreckungsverfahren einen freien
Zugang zum gesamten Schweizer Markt ermöglichen soll. Die vorberatende Kommission
für Rechtsfragen (RK-NR) ergänzte den Entwurf des Bundesrates um eine zusätzliche
Regelung, die es den Kantonen, die nach geltendem Recht die Bedingungen festlegen
dürfen, unter denen eine Person gewerbsmässig Dritte vertreten darf, erlauben soll,
einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbliche Vertretung zu verbieten. Die
Änderung wurde innerhalb der RK-NR mit 17 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen
angenommen. Bevor sich der Nationalrat aber den inhaltlichen Feinheiten annehmen
konnte, musste er sich in der Eintretensdebatte zuerst mit dem Antrag einer
Kommissionsminderheit Nidegger/Lüscher auseinandersetzen, die einen
gesetzgeberischen Handlungsbedarf in Abrede stellte. Dass die Opposition gegen die
SchKG-Revision gerade von zwei Genfer Nationalräten kam, überraschte wenig, machte
von der Kompetenz, die Bedingungen für die gewerbsmässige Vertretung im
Zwangsvollstreckungsverfahren festzulegen, neben dem Tessin und der Waadt doch vor
allem auch der Kanton Genf Gebrauch. Mit ihrem Anliegen stiessen sie aber ausserhalb
ihrer eigenen Fraktionen kaum auf offene Ohren. Der Nationalrat stimmte bei 4
Enthaltungen mit 121 zu 49 Stimmen für das Eintreten. In der Detailberatung gaben vor
allem die redaktionellen Bereinigungen der Zivilprozessordnung (ZPO), die, laut
Bundesrat, aufgrund des "engen verfahrensrechtlichen Bezugs" vorgeschlagen wurden,
Anstoss zur Debatte. Eine Minderheit Lüscher, die von der SVP- und der FDP-Liberalen-
Fraktion Unterstützung erhielt, sprach sich für die Streichung sämtlicher beantragter
Änderungen der Zivilprozessordnung aus, da, so Giovanni Merlini (fdp, TI), kein
inhaltlicher Zusammenhang bestehe und zudem beschlossen worden sei, vor 2020
möglichst keine Änderungen an der Zivilprozessordnung vorzunehmen. In der
Abstimmung unterlag die Kommissionsminderheit mit 92 zu 94 Stimmen denkbar
knapp. Das Zünglein an der Waage spielte die CVP-Fraktion, die mit 20 zu 7 Stimmen für
den Antrag der Kommissionmehrheit stimmte. Die Gesamtabstimmung fiel dann mit 105
zu 80 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugunsten des Entwurfs deutlicher aus, auch weil die
FDP-Liberale-Fraktion weniger geschlossen stimmte als noch bei der vorangegangenen
Abstimmung. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2015
DAVID ZUMBACH

In der Herbstsession 2015 befasste sich dann der Ständerat mit der Revision des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) und der Thematik der
gewerbsmässigen Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren. Die vorberatende
Rechtskommission (RK-SR) hatte sich bei vier Enthaltungen mit 9 zu 0 Stimmen für den
schweizweiten Marktzugang für gewerbsmässige Vertreter ausgesprochen. Zudem war
die Kommission dem Nationalrat gefolgt und hatte entgegen dem Entwurf des
Bundesrates einstimmig beschlossen, den Kantonen die Möglichkeit zu belassen, einer
Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung zu verbieten. In der
eingangs geführten Eintretensdebatte bezeichnete Martin Schmid (fdp, GR) die Vorlage
als "verfassungswidrig", da die ebenfalls beantragten redaktionellen Bereinigungen der
Zivilprozessordnung (ZPO) in keinem Zusammenhang mit dem Hauptrevisionspunkt
stünden. Der Nichteintretensantrag blieb aber auch in der kleinen Kammer ohne Erfolg.
Der Ständerat entschied mit 27 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung auf Eintreten. In der
Detailberatung folgte der Ständerat seiner Rechtskommission und stimmte dem
Beschluss des Nationalrates zu. In der Gesamtabstimmung nahmen 27 Ständerate den
Entwurf an, 13 lehnten ihn ab. 

Am 25. September 2015 gelangte die Vorlage dann in beiden Kammern zur
Schlussabstimmung. Als einziger Parlamentarier stimmte Ständerat Luc Recordon (gp,
VD) gegen die SchKG-Revision. Die Referendumsfrist verstrich indes am 14. Januar 2016
ungenutzt. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2015
DAVID ZUMBACH

Philippe Nantermod (plr, VS) a pointé du doigts les bénéfices excessifs des offices des
poursuites et des faillites. Il a donc préconisé une réduction des émoluments en
matière de poursuite et de faillite. 
Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Bien qu'il ait concédé que les
émoluments prévus dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
n'aient pas été adaptés depuis 1996, il a estimé que les situations divergent d'un canton
à l'autre et que la question ne doit donc pas être réglée au niveau fédéral, mais au
niveau cantonal. La motion a été classée car elle n'a pas été examinée dans un délai de
deux ans.

MOTION
DATUM: 13.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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Afin de maintenir la compétitivité de la place économique helvétique, Marcel Dobler
(plr, SG) soumet une adaptation du droit des faillites en adéquation avec la
numérisation. Il estime que la restitution des données informatiques en cas de faillite
doit être réglée à l’article 242 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). En
effet, aucune base légale ne règle la restitution des données alors que les technologies
de l’information envahissent notre économie. A l’unanimité, la commission des affaires
juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a proposé de donner suite à l’initiative
parlementaire. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.05.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) a adopté l'initiative
parlementaire Dobler (plr, SG). L'initiative vise une adaptation du droit des faillites en
adéquation avec la numérisation. La CAJ-CN a désormais la charge de de la mise en
application.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.04.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Wirtschaftsordnung

Im ersten Halbjahr 2014 befassten sich National- und Ständerat mit dem
Revisionsaufsichtsgesetz, das der Bundesrat im Zuge der eingeleiteten Bündelung der
Aufsichtskompetenz über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften überarbeitet
und dem Parlament im August 2013 unterbreitet hatte. Im Kern sah es eine
Zusammenführung aller Aufsichtsaufgaben bei der Eidgenössischen
Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) vor. Unter geltendem Recht hatte neben der
Revisionsaufsichtsbehörde auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Aufsichtskompetenzen inne. Der Nationalrat hiess im März 2014 den Gesetzesentwurf
nach der Detailberatung mit 129 zu 51 Stimmen im Grundsatz gut, sprach sich jedoch
dafür aus, dass die FINMA auch in Zukunft selbst direkte Prüfungen bei Banken,
Bankgruppen und Finanzkonglomeraten durchführen konnte, sofern dies notwendig
sein sollte. Die grosse Kammer hatte sich zu Beginn der Debatte zuerst über einen
Nichteintretensantrag einer von SVP-Vertretern gestützten Kommissionsminderheit
hinwegzusetzen. Diese RK-Mitglieder monierten, dass bei der materiellen Aufsicht und
bei der Analyse der Prozesse hätte angesetzt werden müssen und nicht beim
Organigramm. Die SP und die Grünen waren ihrerseits in der Detailberatung unterlegen.
Sie wollten auch für Personen mit ausreichender Fachpraxis keine Ausnahmen von den
Zulassungsauflagen für die Leitung von Aufsichtsprüfungen erlauben und den
Überprüfungsrhythmus nicht wie vom Bundesrat vorgeschlagen auf fünf Jahre erhöhen,
sondern bei drei Jahren belassen. Der Ständerat trat ohne Gegenantrag auf die Vorlage
ein, schuf jedoch zusätzliche Differenzen zum Nationalrat: Zur Gewährleistung des
Berufsgeheimnisses sollten Selbstregulierungsorganisationen (SRO) Prüfungen von
Anwälten und Notaren nur von Anwälten bzw. Notaren durchführen lassen dürfen. Um
die Qualität dieser Prüfungen zu gewährleisten, nahm der Ständerat zudem in die
Vorlage mit auf, dass Anwälte und Notare nachweisen müssen, dass sie über
einschlägige Kenntnisse im Bereich des Geldwäschereigesetzes (GwG) verfügen und
vom zu prüfenden Mitglied unabhängig sind. In der Differenzbereinigung stimmte der
Nationalrat dem Beschluss des Ständerates bei einer Enthaltung mit 131 zu 41 Stimmen
zu, womit das Geschäft in die Schlussabstimmung gelangte. Dort wurde es vom
Nationalrat mit 162 zu 35 Stimmen aus einer gespaltenen SVP-Fraktion verabschiedet;
der Ständerat stimmte der Vorlage mit 40 zu 4 Stimmen zu. Nach Ablauf der
Referendumsfrist im Herbst 2014 setzte der Bundesrat die Gesetztesänderung auf den
1. Januar 2015 in Kraft. 31
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Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

La numérisation se dessine comme un moteur incontournable de l’innovation. Dans
cette optique, le développement à long-terme de la distributed ledger technology (DLT)
et de la blockchain s’impose dans le secteur de la finance et dans l’économie suisse de
manière générale. Le rapport bases juridiques pour la DLT et la blockchain en Suisse
définit les conditions-cadres nécessaires à un développement optimal, durable et
éthique de ces technologies. En se basant sur ce rapport, le Conseil fédéral estime que
plusieurs adaptations ponctuelles du droit sont indispensables. Premièrement, en ce
qui concerne le droit civil, aucune adaptation n’est nécessaire pour les jetons
cryptographiques (tokens), comme le bitcoin, qui représentent des actifs immatériels.
Par contre, il est indispensable d’adapter le droit des papiers-valeurs afin de prendre
en considération les jetons qui représentent des droits matériels. Deuxièmement, la
prise en compte des cryptoactifs lors d’une faillite doit être envisagé dans le droit de
l’insolvabilité. Troisièmement, le Conseil fédéral estime que le droit des marchés
financiers est déjà adapté à ces nouvelles technologies. Des modifications globales ne
sont donc pas nécessaires. Quatrièmement, le risque d’utilisation frauduleuse des
cryptoactifs existe. Néanmoins, le Groupe interdépartemental de coordination sur la
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (GCBF) estime
que la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) englobe les activités liées aux
cryptomonnaies. 32

BERICHT
DATUM: 14.12.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil national a adopté le classement du postulat suite à la publication du rapport
sur les nouvelles technologies financières. 33

POSTULAT
DATUM: 18.06.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Versicherungen

Im Zusammenhang mit der pendenten Revision des Versicherungsvertragsgesetzes
(VVG) war bereits 2012 eine Motion Müller (fdp, SG) bezüglich Aufhebung von
Versicherungsverträgen im Konkursfall eingereicht worden. Das Begehren forderte,
dass Versicherungsverträge nicht länger automatisch mit Eröffnung des Konkurses über
den Versicherungsnehmer enden sollten. Diese Regelung führe insbesondere bei
Haftpflichtversicherungen zu „schwerwiegenden Problemen“, so der Motionär, weil
geschädigte Drittpersonen ihre Ansprüche unter Umständen nirgends mehr geltend
machen könnten. Der Bundesrat argumentierte, dass die Motion aus formellen Gründen
abzulehnen sei, weil er eine entsprechende Anpassung in der Revision des
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) erneut vorsehen werde (ein erster Entwurf zur
Revision des VVG war 2012/2013 an den Bundesrat zurückgewiesen worden, siehe
oben). Der Motionär berief sich in seiner Begründung auf den nationalrätlichen
Rückweisungsantrag zum VVG, der forderte, die 2006/2007 eingeführten
Bestimmungen unverändert beizubehalten. Zu diesen erst 2006/2007 eingeführten
Bestimmungen gehörte auch die von der Motion zur Änderung beantragte Regelung,
weshalb der Motionär an seinem Begehren festhielt. Der Nationalrat unterstützte den
Vorstoss mit 124 zu 50 Stimmen bei 11 Enthaltungen, wobei die Nein-Stimmen
hauptsächlich aus dem SP-Lager stammten. Am Jahresende 2014 war das Begehren im
Ständerat hängig. 34

MOTION
DATUM: 25.09.2014
FABIO CANETG

Sozialpolitik
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Im Vorjahr hatte die SGK des Nationalrates festgestellt, dass die Zahlungsausstände und
Beitragsverluste bei den Sozialversicherungen infolge von Insolvenzen und Konkursen in
den letzten Jahren stark zugenommen haben. Die von der SGK angehörten Sozialpartner
hatten einhellig erklärt, die Anfang 1997 erfolgte Abschaffung des Konkursprivilegs für
Sozialversicherungen im Schuldenbetreibungs- und Konkursrecht sei mitverantwortlich
für diese negative Entwicklung. Die Kommission hatte daraufhin eine parlamentarische
Initiative eingereicht mit dem Ziel, rasch auf diese Änderung zurückzukommen und die
Beiträge an die Sozialversicherungen wieder in die zweite Klasse der
Gläubigerforderungen aufzunehmen. Im Einvernehmen mit dem Bundesrat stimmten
beide Kammern dieser Wiederherstellung der alten Regelung zu. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.03.2000
MARIANNE BENTELI

Berufliche Vorsorge

Im August 2017 hatte die SGK-NR ein Postulat eingereicht, mit dem sie die bessere
Absicherung der Freizügigkeitsguthaben als Spareinlagen bei Banken forderte. Der
Bund solle zu dieser Frage einen Bericht erstellen und prüfen, ob die Einlagensicherung
von Freizügigkeitsguthaben erhöht werden könne oder ob sich die Banken
diesbezüglich rückversichern müssten. Die derzeitige Einlagensicherung sei kein
valabler Schutz, da es sich lediglich um ein Konkursprivileg handle und dieses auf CHF
100'000 beschränkt sei. Stillschweigend sprach sich der Nationalrat in der
Wintersession 2017 für das Postulat aus, nachdem es der Bundesrat zuvor zur Annahme
empfohlen hatte. 36

MOTION
DATUM: 07.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Dezember 2019 veröffentlichte der Bundesrat den von der SGK-NR geforderten
Bericht zur Frage, ob eine bessere Absicherung der Freizügigkeitsguthaben als
Spareinlagen bei Banken nötig sei. Darin stellte er fest, dass Gelder in
Freizügigkeitseinrichtungen im Unterschied zu denjenigen in Vorsorgeeinrichtungen
nicht nach dem BVG geschützt seien. Entsprechend hätten seit 1993 in zwei
Konkursfällen mehrere hundert Personen ihre Freizügigkeitsguthaben verloren.
Dennoch komme eine Sicherung der Guthaben durch den Sicherheitsfonds BVG nicht
in Frage, weil die entsprechenden Gelder «ausserhalb des Kreislaufes der zweiten Säule
sind und nicht der Aufsicht der zweiten Säule unterstehen, nicht separat und
transparent angelegt und ausgewiesen sind und es [bei ihnen] nicht möglich ist,
Sanierungsmassnahmen gemäss BVG zu ergreifen». Wenn nur die
Freizügigkeitseinrichtung konkurs gehe, erhielten die Versicherten eine häufig deutlich
tiefere Konkursdividende. Gehe hingegen die Bank konkurs, würden die
Freizügigkeitsguthaben bis CHF 100'000 privilegiert behandelt. Lösungsansätze könnten
gemäss Bericht somit entweder beim Konkurs der Banken oder der
Freizügigkeitseinrichtungen ansetzen. Möglich wären Versicherungslösungen, diese
bringen jedoch hohe Kosten mit sich. Eine Verschärfung der Gründungsanforderungen
für Freizügigkeitseinrichtungen, wie sie der Bundesrat bereits im Rahmen der
Altersvorsorge 2020 geplant hatte (z.B. ein minimales Anfangsvermögen und
Garantieleistungen), würde missbräuchliche Gründungen von entsprechenden
Einrichtungen verhindern, aber keinen Schutz bei einem Konkurs bieten. Als
Massnahmen gegen einen Bankenkonkurs seien eine Ausweitung der Einlagesicherung
oder die Aufhebung der Einschränkung des Konkursprivilegs auf CHF 100'000 denkbar. 
In der Herbstsession 2020 folgte der Nationalrat stillschweigend dem Antrag des
Bundesrats auf Abschreibung des Postulats. 37

BERICHT
DATUM: 09.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Im Dezember verabschiedete das CVP-Parteipräsidium ein Positionspapier mit dem
Titel „7 Gebote für einen zukunftsträchtigen Finanzplatz Schweiz“. Darin wird
gefordert, dass es im Krisenfall möglich sein müsse, systemrelevante Funktionen aus
Finanzunternehmen herauszulösen. Damit soll verhindert werden, dass systemrelevante
Unternehmen durch den Staat gerettet werden müssen. Zudem soll das Konkursrecht
so geändert werden, dass bei einem Konkurs gewisse Kategorien von Fremdkapital in
Eigenkapital umgewandelt werden. Die CVP sprach sich hingegen gegen eine
Zerschlagung der Grossbanken mittels eines „Trennbankensystems“ aus, weil das
Systemrisiko so nicht beseitigt werden könne. 38

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 15.12.2009
SABINE HOHL

1) Amtl. Bull. StR, 1991, S. 808 f.
2) TA, 22.2. und 24.2.90; SHZ, 21.6.90.
3) AB NR, 1990, S. 1393.
4) SHZ, 18.7., 26.9.91 und 6.2.92.; LNN, 27.12.91.; NZZ, 8.1., 15.1., 23.1., 31.1., 4.2. und 11.2.92
5) AB SR, 1992, S. 1217 ff.; NZZ, 8.1, 15.1, 23.1, 31.1, 4.2 und 11.2.92; SHZ, 6.2.92. Siehe auch Lit. Forstmoser.
6) Amt. Bull. StR, 1995, S. 24f.
7) NZZ, 19.5.98.37
8) Amt. Bull. NR, 1998, S. 2177ff.; Amt. Bull. NR, 1998, S. 736; NZZ, 29.12.98.24
9) NZZ, 19.6.98; SHZ, 7.10.98.23
10) Amt. Bull. NR, 1999, S. 114f.; Amtl. Bull. NR, 1999, S. 114 f. Vgl. SPJ 1998, S. 116.23
11) Amt. Bull. NR, 1999, S. 117f.
12) AB SR, 2000, S. 269. NZZ, 4.10.00.
13) AB NR, 2003, S. 1218 ff.
14) AB NR, 2004, S. 1220; AB SR, 2004, S. 271 f.
15) AB SR, 2005, S. 152 ff., 616 f. und 665; AB NR, 2005, S. 969; BBl, 2005, S. 4041.
16) AB NR, 2009, S. 1554. AB NR, 2009, Beilagen V, S. 798 f.; AB SR, 2009, S. 359 f.; SHZ, 3.6.09; AB NR, 2009, S. 1665
17) BBl, 2010, 6455 ff.
18) AB NR, 2011, S. 357.
19) AB SR, 2011, S. 356.
20) AB NR, 2011, S. 1699ff.; LT, 30.9.11.
21) AB NR, 2012, S. 46.
22) AB SR, 2012, S. 351ff.
23) AB NR, 2012, S. 1873f.; AB SR, 2012, S. 923f. ; NZZ, 28.9.12.
24) AB NR, 2013, S. 596ff.; AB SR, 2013, S. 443ff.; Medienmitteilung BJ vom 6.1.13; NZZ, 17.4, 7.6., 12.6., 19.6. und 20.6.13.
25) AB SR, 2014, S. 312
26) AB NR, 2010, S. 2159; BBI, 2014, S. 8669 ff.
27) AB NR, 2011, S. 1682 ff.; AB NR, 2014, S. 1279; AB NR, 2014, S. 2181; AB NR, 2014, S. 742 ff.; AB SR, 2011, S. 1216 ff.; AB SR,
2014, S. 764 ff.; AB SR, 2014, S. 773 f.; BBI, 2014, S. 3259 ff.; BBI, 2014, S. 3279 ff.; NZZ, 9.5.14
28) AB NR, 2015, S. 917 ff.
29) AB SR, 2015, S. 778 ff.
30) Communiqué de presse CAJ-CN
31) AB NR, 2014, S. 1026 ff.; AB NR, 2014, S. 219 ff.; AB SR, 2014, S. 386 ff.; AB SR, 2014, S. 701; BBI, 2013, S. 6857 ff.; BBI, 2014,
S. 5113 ff.; Medienmitteilung EFD vom 05.11.14.pdf
32) Rapport sur les Bases juridiques pour la DLT et la blockchain du 14.12.18
33) FF, 2019, p. 2952
34) AB NR, 2014, S. 1812
35) AB NR, 1999, S. 2430ff.; AB NR, 2000, S. 368; AB NR, 2000, S. 464; AB SR, 2000, S. 110; AB SR, 2000, S. 229
36) AB NR, 2017, S. 2003
37) BBl 2020, 3359; Bericht des BR zur besseren Absicherung der Freizügigkeitsguthaben
38) NZZ, 15.12.09.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 11


